
[Hier eingeben] 
 

Regelungen zur fachinternen Prüfung (FIP) im 
Fach NWA 2017/18 

 
 Die fachinterne Überprüfung findet während der 2. Kompetenzwoche vom 

 05.03.2018 – 09.03.2018 statt.  
 Die Überprüfung wird als Gruppenprüfung (2-4 Schüler/innen.) durchgeführt und ist nur in 

genehmigten Ausnahmefällen eine Einzelprüfung. 
 Die Schüler/innen finden ihre Gruppenmitglieder selbst. In Ausnahmefällen entscheidet die 

Schulleitung. 
 Der Termin ist verbindlich, Krankheit muss mit einem ärztlichen Attest bescheinigt werden. 
 Die fachinterne Überprüfung zählt ein Drittel der Jahresleistung der NWA- Gesamtnote. 
 In die Note fließen die folgende Bestandteile ein: 

1) Fachpraktische Arbeiten 
2) Dokumentation (wird nach den Richtlinien einer GFS erstellt) 
3) Präsentation 
4) Prüfungsgespräch 

 Die Schüler/innen unterschreiben eine Versicherung, dass sie die Arbeit ohne fremde Hilfe 
erstellt haben. 

 
Zeitplanung  
bis 22.12.17 Regulärer Unterricht und Themenabgabe mit ausführlicher Gliederung / 

Mindmap   
  
18.12.17 Eintrag der endgültigen Themenwahl 
15.01.-19.01.2018 Je 1 Klassenarbeit in Physik, Chemie und Biologie 
22.01. – 02.03.18 Erarbeitung des FIP- Themas in den NWA- Unterrichtsstunden und 

zuhause (Zusatztermine nachmittags nach Anmeldung). 
22.02.2018 Abgabe der Dokumentation mit 

a) Quellenangabe 
b) Aufstellung der einzusetzenden Medien während der Präsentation 

05.03. – 09.03.2018 Durchführung der fachinternen Prüfung NWA in der 2. Kompetenz-
woche (Präsentation: ca. 7-10 min/Schüler; mündl. Prüfung zu 
Projektthema und darüber hinaus: ca. 5 min/Schüler/in). 

ab 12.03.2018 Fortsetzung regulärer Unterricht (Notenrelevant) 
 

Projektbewertung- die Prozentangaben sind lediglich Richtwerte und können, je 
nach Schwerpunkten davon abweichen. Es wird eine Gesamtnote (mit Komastelle) 

erteilt. 
Präsentation ~50% 

Dokumentation ~10% 
Produkt/fachpraktisches Arbeiten ~20% 

Gespräch ~20% 
 


